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3. Runder Tisch zu ABS mit Nutzern verschiedener Sektoren
13. Oktober 2009
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

Protokoll
Der 3. Runde Tisch zum Thema „Zugang zu genetischen Ressourcen und Vorteilsausgleich“ (Access and Benefit Sharing – ABS) mit Nutzern verschiedener Sektoren fand am 13. Oktober 2009 im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) in Bonn statt. Das folgende Protokoll enthält eine kurze Zusammenfassung des Tagesablaufs und der Diskussionen.
1.) Begrüßung durch BMU und Vorstellungsrunde
Um 13.30 Uhr eröffnete Frau Dr. Nickel (BMU, Unterabteilung N I: Naturschutz) die Veranstaltung und begrüßte die anwesenden Vertreter aus Firmen, Verbänden, Ministerien, Behörden, des Sekretariats der Konvention zur biologischen Vielfalt (CBD), der Europäischen Kommission, der Universität Bonn und des IUCN Umweltrechtszentrums zum dritten Runden Tisch zum Thema ABS mit Nutzern verschiedener Sektoren. Sie stellte fest, dass es sich bereits um den dritten Runden Tisch zum Thema ABS handele. Die ersten beiden Runden Tische hatten am 25. September 2007 und am 13. Dezember 2007 stattgefunden. Ein Protokoll der Veranstaltungen war jeweils im Anschluß an die Teilnehmer versandt worden.
Frau Dr. Nickel wies auf die Einladung des BMU mit Schreiben vom 18. September 2009 hin. Mit der Einladung war auch ein Programmvorschlag vorab verteilt worden, der allerdings noch Änderungen zuließe. 
Es wurde festgestellt, dass zum dritten Runden Tisch diesmal ein etwas weiterer Nutzerkreis eingeladen wurde. In den ersten beiden Veranstaltungen hatten die Vertreter der Pharma-Industrie die Mehrheit der Nutzer dargestellt. Frau Dr. Nickel merkte an, dass die Erweiterung des Teilnehmerkreises insbesondere dem Erfahrungsaustausch zugute kommen solle. Die Darstellung verschiedener ABS-Erfahrungen und Sichtweisen sei gerade bei einem neuen Thema wie ABS sehr wichtig. 

Im Anschluss an diese Begrüßung stellten sich die anwesenden Teilnehmer kurz vor. Die vollständige Teilnehmerliste findet sich in Anhang I zu diesem Protokoll.
Frau Dr. Nickel wies noch darauf hin, dass parallel zum Runden Tisch eine Ressortabstimmung stattfinde. Dies erfordere, dass ihre Mitarbeiter gegebenenfalls für kurze Zeit den Raum verließen. Sie bat die Teilnehmer, dies zu entschuldigen.
2.) Einführung 
Auf die Begrüßung folgte eine kurze Einführung zum dritten Runden Tisch durch Frau Breier (BMU, Referat N I 4: Internationaler Naturschutz, grundsätzliche Angelegenheiten, Übereinkommen über die biologische Vielfalt). Sie stellte fest, dass der dritte Runde Tisch zur rechten Zeit komme, da Anfang November 2009 die achte Sitzung der ABS Arbeitsgruppe in Montreal stattfinde. Bereits vor der siebten ABS Arbeitsgruppe hatte ein Treffen in kleinerer Runde stattgefunden. 

Frau Breier zeigte sich sehr erfreut über die Anwesenheit des CBD Sekretariats, vertreten durch Liaison Officer Frau Heitmüller. Sie wies darauf hin, dass die Position des Liaison Officers von der Bundesregierung für 2 Jahre finanziert werde, um nach der achten Vertragsstaatenkonferenz im Mai 2008 die deutsche CBD-Präsidentschaft zu unterstützen. Des Weiteren wurde Herr Buck als Vertreter der EU Kommission begrüßt. Die EU Kommission hatte schon am ersten Runden Tisch im September 2007 teilgenommen. Schließlich wurde dem IUCN Umweltrechtszentrum, vertreten durch Herrn Greiber, für die jahrelange fachliche Unterstützung des BMU im Verlaufe der ABS Verhandlungen gedankt. Frau Breier stellte fest, dass das IUCN Umweltrechtszentrum auch das Protokoll führe.
Die Einführung endete mit der Vorstellung des weiteren Programmablaufs. 
3.) Präsentation des CBD Sekretariats

In der ersten Präsentation durch das CBD Sekretariat gab Frau Heitmüller ein kurzes Update zum Thema ABS sowie zum Stand der laufenden Verhandlungen. Die vollständige Präsentation findet sich in Anhang II zu diesem Protokoll.

Frau Heitmüller wiederholte die drei Hauptziele der CBD und stellte heraus, dass der Zugang zu genetischen Ressourcen und deren gerechter Vorteilsausgleich (ABS) das dritte Ziel der Konvention ist. Sie verwies auf die detailierten Regelungen zum Thema ABS in Artikel 15 CBD (insbesondere die Voraussetzungen des so genannten Prior Informed Consent, PIC, und Mutually Agreed Terms, MAT). Des Weiteren seien ABS Regelungen in Art. 16(3), 19(1) und 8(j) CBD zu finden. Frau Heitmüller merkte allerdings an, dass die Umsetzung der ABS Voraussetzungen in der Praxis bislang nur unzureichend erfolgt sei. 

Sodann wurden den Teilnehmern die ABS Zeitschiene und Roadmap vorgestellt. Es wurden die wichtigsten Zeitpunkte in der Entwicklung eines internationalen ABS Regimes angesprochen, von der Einrichtung der Open-ended Working Group on ABS im Jahre 2000, bis zur CBD COP 9 Entscheidung zu ABS im Jahre 2008, die die Grundlage der Verhandlungen bis 2010 darstellt. Die ABS Roadmap wurde erläutert: Grundlage der ABS Verhandlungen ist der Annex der CBD COP 9 Entscheidung zum Thema ABS; bis 2010 finden drei Treffen der ABS Arbeitsgruppe statt (Paris im April 2009, Montreal im November 2009 und Kolumbien im März 2010); eine Konsolidierung des Textentwurfs ist im März 2010 geplant, um die Annahme des zukünftigen Regimes vorzubereiten; drei weitere Treffen technischer Expertengruppen zu den Themen „Concepts, terms, sectoral approaches“, „Compliance related-issues“ und „Traditional Knowledge associated with Genetic Resources“ haben bereits statt gefunden.
Gegenstand der Verhandlungen der nächsten ABS Arbeitsgruppe im November 2009 werden die folgenden Themen sein: Rechtsnatur des zukünftigen internationalen Regimes; Traditionelles Wissen; Kapazitätsaufbau; Maßnahmen zur Kontrolle und Durchsetzung; Gerechter und ausgewogener Vorteilsausgleich; sowie Zugang zu genetischen Ressourcen.
Abschließend wies Frau Heitmüller auf das Portal des CBD Sekretariats zum Thema ABS hin.
4.) Präsentation der EU Kommission
Im Anschluss an die Präsentation des CBD Sekretariats erläuterte Herr Buck von der EU Kommission die grundlegenden EU Positionen zum Thema ABS. Die vollständige Präsentation findet sich in Anhang III zu diesem Protokoll.

Zunächst verwies Herr Buck im Hinblick auf den internationalen Verhandlungskontext auf die Präsentation von Frau Heitmüller. Er stellte jedoch erneut heraus, dass seit Mai 2008 nunmehr ein Text auf dem Tisch liegt, der der internationalen Staatengemeinschaft als Verhandlungsgrundlage für das zukünftige ABS Regime dient. Er betonte, dass eine solche Verhandlungsgrundlage ein sehr wichtiger Schritt sei, um die zukünftige Zustimmung aller Vertragsstaaten sicherzustellen.
Des Weiteren erklärte Herr Buck die EU Vorbereitungen auf den internationalen Verhandlungsprozess seit CBD COP 9. Intensive Expertendiskussionen sowie regelmäßige Treffen mit betroffenen Kreisen fanden (und finden immer noch) in Brüssel, Paris, Prag und Stockholm statt, um die einzelnen EU Positionen weiter zu entwickeln. Die EU Positionen wurden sodann im Rat diskutiert und beschlossen. Auf diese Weise wurden seit Januar 2009 im Hinblick auf die Treffen der ABS Arbeitsgruppen verschiedene Vorschläge für operativen Text des ABS Regimes entworfen (zum Teil mit Einschränkungen aus verhandlungstaktischen Gründen).
Es wurden die Kernelemente der EU Position dargestellt: Aus Sicht der Nutzer werde ein erleichterter Zugang, Transparenz, Rechtssicherheit und Nichtdiskriminierung angestrebt. Aus Sicht der Bereitsteller müsse Rechtssicherheit, Transparenz über Verwendungen, Hilfe bei Rechtsverfolgung und eine Senkung der Transaktionskosten sichergestellt werden.
Herr Buck sprach das Problem an, dass eine klare Differenzierung zwischen Bereitstellern und Nutzern nicht immer möglich sei. Er wies zudem darauf hin, dass die EU die Nutzerinteressen sehr ernst nehme und daher internationale Zugangsstandards wichtiger Bestandteil des EU Verhandlungspaketes sind. Diese Position sei in Zwischenzeit von vielen Staaten akzeptiert und teilweise sogar konstruktiv weiterentwickelt worden (z.B. Mexiko).
Er führte weiterhin aus, dass bei der EU Position zu Bereitstellerinteressen zwei Themen zu unterscheiden seien: 
- Stärkung von Überlassungsverträgen: Ein Vertrag über genetische Ressourcen sei nicht grundlegend zu unterscheiden von „herkömmlichen“ Verträgen über Autos, etc. Bei MAT handele es sich daher um „normales“ Vertragsrecht, so dass internationales Privatrecht einschlägig sei. Zur Unterstützung/Erleichterung von MAT werde die Erarbeitung sektoraler Bausteine für Materialüberlassungsverträge angestrebt. Allerdings müsse auch klar sein, dass diese Bausteine optional sein müßten.
- Vorgehen gegen Biopiraterie: Fälle von Biopiraterie seien zwar bekannt (vor allem im Forschungsbereich bestehe häufig die Schwierigkeit festzustellen, welche Rechtsvoraussetzungen einzuhalten sind). Allerdings sei Biopiraterie eher die Ausnahme, zumal Nutzer ein Eigeninteresse hätten, Produkte auf (rechtlich) möglichst sichere Füße zu stellen. Daher habe die EU Vorschläge zu den folgenden Themen entwickelt: Internationales Verständnis über missbräuchlichen Erwerb; Konformitätszertifikat (allerdings wird die Idee, dass ein Zertifikat ständig mitzuführen ist, nicht unterstützt); freiwillige Selbstverpflichtungen wichtiger Nutzergruppen (Selbstverpflichtungen werden als Instrument unterstützt und könnten in Zukunft in eine ISO Zertifizierung münden); Offenlegungsverpflichtung bei Patentanmeldungen.
Auf Nachfrage zum Unterschied zwischen einem sektoralen Ansatz und dem Ansatz der „Community of Users“ erklärte Herr Buck, dass der Unterschied in der Praxis wohl eher gering sei. Bei der früheren Idee der Sectoral Model Clauses sei es schwierig gewesen, Grenzen zwischen den einzelnen Sektoren zu ziehen (z.B. wann fängt Forschung an und wann hört sie auf). Nach dem neuen Ansatz der Community of Users solle eine Standardisierung (z.B. typischer Ketten, die eine genetische Ressource durchläuft) unterstützt werden, sofern dies überhaupt möglich ist. Frau Breier fügte dem noch hinzu, dass die Unterscheidung nunmehr eher nach der Nutzung der genetischen Ressource erfolge, als nach bestimmten Sektoren.
5.) Präsentation des IUCN Umweltrechtszentrums
Die Präsentation von Herrn Greiber vom IUCN Umweltrechtszentrum folgte mit einer näheren Betrachtung der Thematik „internationale Zugangsstandards“. Die vollständige Präsentation findet sich in Anhang IV zu diesem Protokoll.

Herr Greiber erläuterte zunächst was allgemein unter internationalen Zugangsstandards zu verstehen sei. Bei der schlichten Betrachtung des Begriffs könne zunächst der Eindruck entstehen, dass es sich hierbei um Standards/Voraussetzungen handele, deren Einhaltung von Nutzern gefordert werde, die Zugang zu genetischen Ressourcen erstreben. Bei genauerer Betrachtung der einzelnen Standards, wie sie im operativen Text der siebten ABS Arbeitsgruppe enthalten sind, werde allerdings deutlich, dass es sich nicht um Anforderungen an die Nutzer, sondern an die Ursprungsländer handele. Internationale Standards nationaler Zugangsregelungen seien also substantielle und verfahrensbezogene Voraussetzungen für die nationale Gesetzgebung und Verwaltungspraxis, die den Zugang zu genetischen Ressourcen regeln und erleichtern sollen. 

Des Weiteren stellte Herr Greiber den Grund heraus, warum sich die EU für internationale Zugangsstandards einsetzt. Die EU argumentiere, dass ein internationales ABS Regime auch Artikel 15(2) der CBD umsetzen müsse. Danach sind die Vertragsparteien nicht nur aufgefordert, einen ausgewogenen und gerechten Vorteilsausgleich sicherzustellen, sondern auch Voraussetzungen zu schaffen, um den Zugang zu genetischen Ressourcen zu erleichtern. Des Weiteren sei es nur logisch, dass ein ausgewogener und gerechter Vorteilsausgleich nur nach der Gewährung des Zugangs zu genetischen Ressourcen realisiert werden könne. Schließlich folge die EU, wie von Herrn Buck bereits dargelegt, der Auffassung, dass Verletzungen von nationalen ABS Regelungen durch Nutzer oft darauf zurückzuführen seien, dass die einschlägige Gesetzgebung und die Verwaltungsverfahren in den Bereitstellerländern nicht bekannt sind, oder deren Einhaltung praktisch nicht möglich ist. Internationale Zugangsstandards sollten daher als Maßstab für die Schaffung klarer, transparenter und praktischer Zugangsregelungen dienen. 

Herr Greiber stellte sodann einige der derzeit zur Diskussion stehenden Standards dar. Er wies zudem darauf hin, dass die EU die Verabschiedung so genannter „zusätzlicher Maßnahmen zur Kontrolle und Durchsetzung“, die im Interesse der Bereitstellerländer sind, von der Aufnahme (höchstwahrscheinlich) freiwilliger internationaler Zugangsstandards in das internationale ABS-Regime abhängig machen will. Zum Abschluss seiner Präsentation ging Herr Greiber noch näher auf das Thema „zusätzliche Maßnahmen zur Kontrolle und Durchsetzung“ ein und fasste die Vorteile der internationalen Zugangsstandards aus Sicht der Nutzersektoren nochmals zusammen.
6.) Präsentation der Universität Bonn

In einer weiteren Präsentation stellte Frau Täuber von der Universität Bonn die Zwischenergebnisse ihres vom Bundesamt für Naturschutz geförderten Forschungsprojektes “Ökonomische Analyse neuer ABS-Instrumente – Standardisierungsoptionen für ABS-Transaktionen“ vor. Die vollständige Präsentation findet sich in Anhang V zu diesem Protokoll.

Frau Täuber erklärte zunächst die Zielsetzung und den Forschungsansatz ihres Projektes, nämlich  die Untersuchung neuer ABS Instrumente mit einem besonderen Fokus auf Standardisierungsoptionen für ABS. Das Projekt habe die Praxis bestimmter Nutzer (öffentliche Forschungseinrichtungen, Pflanzenzüchter, Pharmazie und Biotechnologie) untersucht, um einzelne Umsetzungsprobleme zu identifizieren und eine Ursachenanalyse zu ermöglichen. Des Weiteren diskutiere ihre Studie verschiedene Instrumente und Politikempfehlungen.
Die Präsentation ging sodann auf Unterschiede in der Praxis der Nutzer näher ein, erklärte eine Reihe von Umsetzungsproblemen (z.B. Ausbleiben von Vereinbarungen/Nicht-Erfüllung von ABS Prinzipien, Abbruch von Projekten, hohe Transkationskosten) und analysierte die Ursachen aus Sicht der Bereitsteller, Nutzer, sowie der Institutionen. Frau Täuber stellte zudem verschiedene Lösungsansätze dar, merkte allerdings gleichzeitig an, dass trotz verschiedener Erfolgsbeispiele ein Kapazitätsproblem auf beiden Seiten (Nutzer sowie Bereitsteller) weiterhin bestehe. Daher seien unterstützende Instrumente (Vertragsstandardisierungen, Model Clauses) auf CBD Ebene unbedingt notwendig. Diese diskutierte Frau Täuber zum Abschluss ihrer Präsentation im Detail.

Nach der Präsentation von Frau Täuber lud Frau Breier zur zehnminütigen Kaffeepause ein. Im Anschluss an die Kaffeepause wurden die Teilnehmer eingeladen, ihre Erfahrungen und „Best Practices“ aus der Sicht verschiedener Nutzersektoren darzulegen.
7.) Best Practices – Präsentation KWS Lochow GmbH 
Die Sicht der Pflanzenzüchter präsentierte zunächst Herr von Broock von der KWS Lochow GmbH. Die vollständige Präsentation findet sich in Anhang VI zu diesem Protokoll.

Herr von Broock stellte zu Beginn der Präsentation heraus, dass aus seiner Sicht bislang keinerlei Best Practice vorhanden sei. Er verwies auf die Probleme der Branche in der Vergangenheit, die zu einer teilweisen Blockade geführt hätten, und unterstrich die Vorteile eines standardisierten Zugangs, wie unter dem International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA). Dessen Vorteile lägen insbesondere in der Zeitersparnis, besserer Kontrollmöglichkeiten und schlußendlich größerer Rechtssicherheit.
Herr von Broock erläuterte den Zugang zu pflanzengenetischen Ressourcen, d.h. die verschiedenen Quellen der Pflanzenzüchter (kommerzielle Sorten, Genbanken, in situ Ressourcen), sowie die unterschiedlichen Zugangsbedingungen nach CBD (bilaterales Aushandeln) und ITPGRFA (standardisiert durch sMTA). Er stellte zudem verschiedene Projekte vor, mit denen Züchter und Institutionen in Entwicklungsländern Kooperationen aufzubauen und Benefit-Sharing sicherzustellen versuchen.
Zum Abschluss der Präsentation sprach Herr von Broock die Empfehlung für die CBD aus, von den positiven Erfahrungen des ITPGRFA zu lernen. Er verwies auf die Notwendigkeit, Zugang zu genetischen Ressourcen zu vernünftigen Kosten zu gewährleisten und mehrere Optionen für Benefit-Sharing zu nutzen. Er fügte hinzu, dass niemandem damit geholfen sei, wenn genetische Ressourcen in Entwicklungsländern brach liegen und nicht genutzt werden.

Frau Breier merkte sodann an, dass die EU Position und die Empfehlungen von Herrn von Broock nicht weit auseinander lägen, sondern miteinander konform gingen. Dies bestätigte Herr von Broock.
Herr Begemann vom Bundesamt für Landwirtschaft und Ernährung stellte im Hinblick auf das ITPGRFA klar, dass hier ein globaler Gen-Pool bereits geschaffen sei. Dieses Genmaterial werde treuhänderisch verwaltet und mit Hilfe von sMTA abgegeben. Das Kriterium des Herkunftslandes werde nicht primär im Benefit-Sharing berücksichtigt. Die erzielten Einkünfte gingen vielmehr in einen internationalen Fonds, von dem Entwicklungsländer profitierten. Herr Begemann gab zu, dass dieser Fonds noch aufgefüllt werden müsse. Allerdings seien erste freiwillige Zahlungen bereits eingegangen, so dass erste Projekte zum Benefit-Sharing anlaufen könnten.
Frau Breier wies darauf hin, dass eine eins zu eins Übertragung der Strukturen und Erfahrungen des ITPGRFA auf das ABS Regime der CBD nicht möglich sei. Herr Buck von der EU Kommission fügte dem hinzu, dass das ITPGRFA von einer Sondersituation profitiere. Im Food und Agricultural Sektor seien über lange Jahre Beziehungen entstanden, die zu einer stärkeren Vertrauensbasis geführt hätten. Gleichzeitig wies Herr Buck darauf hin, dass die EU Position zukünftige Entwicklungen des CBD ABS Regimes in Richtung des ITPGRFA nicht ausschließen würde. 

Frau Lorenzen von CIOPORA fügte hinzu, dass eine Übertragung des ITPGRFA eher theoretischer Natur sei. Bislang wären noch kaum Gelder geflossen, so dass eher Skepsis in Entwicklungsländern entstehen würde. Herr Begemann merkte dies bezüglich an, dass die Entwicklung von Produkten eine Vorlaufzeit von 10 Jahren und mehr hätte. Erst danach würden Zahlungsverpflichtungen entstehen. Andererseits würden, wie erwähnt, auch freiwillige Zahlungen erfolgen (insbesondere von internationalen Agrarforschungsinstitutionen). 

8.) Best Practices – Präsentation CIOPORA 
Frau Lorenzen von CIOPORA folgte sodann mit der zweiten Präsentation aus Sicht der Pflanzenzüchter. Die vollständige Präsentation findet sich in Anhang VII zu diesem Protokoll.
Frau Lorenzen stimmte zunächst Herrn von Broock insofern zu, als wenige standardisierte Verfahren bestehen. Von daher sei es schwierig von Best Practices zu sprechen. Sie merkte zudem an, dass sie in ihrer Präsentation versuchen wolle, mögliche Vereinfachungen bei der Entwicklung des zukünftigen ABS Regimes aufzuzeigen.
Zunächst ging Frau Lorenzen auf die Besonderheiten des Sektors Pflanzenzucht ein. Dies sei ein sehr internationales Geschäft mit einem regen internationalen Austausch auf Produktionsebene, so dass es letztendlich sehr schwierig sei, zwischen Bereitsteller- und Nutzerstaaten zu unterscheiden. Züchtung finde vornehmlich in Industriestaaten statt, der Anbau (als wichtiger Teil der Produktkette) allerdings in Entwicklungsländern. Um die wirtschaftliche Bedeutung der Pflanzenzucht für Entwicklungsländer zu unterstreichen, wurde die Zier- und Obstpflanzenindustrie in Kenia als Beispiel vorgestellt.

Frau Lorenzen sprach verschiedene Schwierigkeiten aus Sicht der Pflanzenzüchter an, die sie anhand eines praktischen Beispiels näher erläuterte. Probleme bereiteten die genaue Trennung zwischen Grundlagen- und kommerzieller Forschung, die Beherrschbarkeit und Nachvollziehbarkeit von Materialflüssen, die Identifikation der Parteien, mit denen Einigung erzielt werden muß, die Berechnung der genauen Anteile der einzelnen Parteien am Endprodukt, etc. Sodann ging Frau Lorenzen auf verschiedene Punkte ein, die aus ihrer Sicht einen bereits praktizierten Vorteilsausgleichs im Bereich Pflanzenzucht untermauerten (insbesondere der Züchtungsvorbehalt im Rahmen der UPOV Konvention von 1991).
Zum Abschluss ihrer Präsentation fasste Frau Lorenzen die Position CIOPORA’s zu ABS zusammen: Es müssten ABS Lösungen gefunden werden, die Nichtdiskriminierung, Transparenz und Rechtssicherheit gewährleisteten. Gleichzeitig dürften keine zusätzlichen administrativen Hürden (wie z.B. Zertifikate, etc.) geschaffen werden, die dann nicht mehr gehandhabt werden könnten.

Herr Buck von der EU Kommission merkte im Anschluss an die Präsentation an, dass die EU Positionen das Ergebnis langer Diskussionen zwischen 27 Mitgliedsstaaten darstellten. Wichtig sei dabei, dass sich die verschiedenen Nutzerverbände konstruktiv mit dem zukünftigen ABS Regime auseinander setzten, um ihre Erfahrungen mit einzubringen. Dies betreffe auch eine Harmonisierung mit der UPOV Konvention, die von der EU angestrebt sei. Praktische Erfahrungen könnten dann von der EU aufgenommen und vertreten werden. Ziel der EU sei es nämlich gerade, eine Erleichterung/Verbesserung beim Zugang zu genetischen Ressourcen zu erreichen. Im schlechtesten Fall sollten keine weiteren Hindernisse geschaffen werden. Darüber hinaus wies Herr Buck darauf hin, dass es sich bei der CBD um einen völkerrechtlichen Vertrag handele, der verbindlich sei und daher umgesetzt werden müsse.

Frau Lorenzen stellte sodann klar, dass die CBD und die ABS-Voraussetzungen PIC und MAT keineswegs ignoriert werden sollten. Sie habe allerdings darauf hinweisen wollen, dass keine weiteren administrativen Hindernisse geschaffen werden dürften. Bezug nehmend auf den Züchtungsvorbehalt der UPOV Konvention habe sie einen Denkanstoß liefern wollen, ob ein vergleichbares Ergebnis im ABS Regime der CBD auf einfachere Weise erreichbar sei.

Herr Begemann vom Bundesamt für Landwirtschaft und Ernährung stellte zum Abschluss klar, dass Obstpflanzen vom ITPGRFA erfasst werden, Zierpflanzen dagegen nicht.

9.) Best Practices – Präsentation Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen

In der nächsten Präsentation wurde das Thema ABS aus Sicht der Sammlungen/Gen- und Samenbanken durch Frau Fritze von der Deutschen Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen (DSMZ) beleuchtet. Die vollständige Präsentation findet sich in Anhang VIII zu diesem Protokoll.
Frau Fritze stellte zunächst die DSMZ als Institution des Landes Niedersachsen vor. Sie führte aus, dass Sammlungen nicht nur CBD Regelungen zu berücksichtigen hätten, sondern auch eine Reihe anderer Vorschriften. Sodann ging sie auf die einzelnen CBD Vorschriften ein, die im Hinblick auf Mikroorganismen und Zellkulturen einschlägig sind. Sie stellte klar, dass Mikroorganismen anders zu behandeln sind als andere genetische Ressourcen, und ging auf typische Merkmale von Mikroorganismen ein.
Sie hob hervor, dass für Mikroorganismen jederzeit ein Packet von Informationen abrufbar sei. Dies beruhe darauf, dass heute eine Aufnahme in Sammlungen nicht mehr möglich sei, ohne dass vollständige Informationen geliefert werden. Des Weiteren seien patentrechtliche Fragen durch den Budapester Vertrag geregelt.
Sodann ging Frau Fritze auf die Verteilungswege bei mikrobiologischen Kulturen ein. Diese erklärte sie anhand eines praktischen Beispiels, nämlich der Abgabe eines Typstammes und eines Teststammes innerhalb und außerhalb von Europa. Sie erläuterte, dass im letzten Jahr 1175 Stämme aus ca. 70 Ländern zur Hinterlegung erhalten wurden. Davon seien ca. 1000 Typenstämme neu. Abgegeben wurden dagegen in 2008 insgesamt 21.000, davon 11.671 in ca. 70 Länder (inkl. Entwicklungsländer).

Zum Abschluss stellte Frau Fritze verschiedene Maßnahmen vor, die in der Vergangenheit von Sammlungen ergriffen wurden, um den CBD Anforderungen gerecht zu werden (z.B. die Sicherstellung der Nachvollziehbarkeit durch ein Nummerierungssystem). Sie verwies insbesondere auf die von ECCO entwickelten Core MTA, deren einzelne Punkte und Definitionen sie vorstellte. 
Frau Breier dankte sodann Frau Fritze und merkte an, dass sie ein echtes Beispiel für Best Practices dargestellt habe.

Frau Fritze stellte nachträglich klar, dass eine Anpassung an die Ergebnisse der CBD COP 10 zwar angestrebt werde. Trotzdem äußerte sie die Hoffnung, dass keine weiteren administrativen Hürden entstehen würden. 

10.) Best Practices – Präsentation Phytowelt Green Technologies GmbH

In der nächsten Präsentation stellte Herr Welters die Sicht der Phytowelt Green Technologies GmbH dar. Die vollständige Präsentation findet sich in Anhang IX zu diesem Protokoll.
Herr Welters erklärte zu Beginn seiner Präsentation, dass er sich im Vorgang zum Runden Tisch als Intermediär eingestuft hatte, nun aber eher zur Kategorie Endnutzer tendieren würde, da Phytowelt eine Auftragsforschungsfirma sei. Er merkte zudem an, dass er beim Thema ABS weiterhin eine Reihe offener Fragen hätte, die es zu klären gelte (z. B. die wichtige Frage, an welche Parteien Zahlungen zu tätigen sind). Somit sei eine Mitteilung von Best Practices eher nicht möglich.
Herr Welters stellte kurz die Arbeit der Phytowelt in den Bereichen Phytomining und Phytodiversity vor. Er erklärte, dass genetische Ressourcen in verschiedenen Bereichen benötigt würden, von der biologischen bis zur modernen Landwirtschaft, etc.

Sodann verwies Herr Welters auf die Ansicht der Deutschen Industrievereinigung Biotechnologie (DIB) zu ABS. Seiner eigenen Meinung nach bedeutet jeder behördliche Akt und jede weitere Vorschrift einen erhöhten Verwaltungsaufwand, der schlußendlich besonders für KMUs nur schwer zu realisieren sei und daher einen Wettbewerbsnachteil gegenüber Großunternehmen darstellt. Zum Abschluss seiner Präsentation stellte Herr Welters die Unterschiede zwischen Sortenrecht (unentgeltliche Nutzung von genetischen Ressourcen) und ABS (Vergütung für die Nutzung von genetischen Ressourcen) dar.
Im Anschluss an die Präsentation stellte Frau Breier klar, dass Benefit-Sharing mehr als finanziellen Austausch umfasse. Die Bonner Leitlinien enthielten bereits konkrete Hinweise, wie ein Benefit-Sharing System aussehen könne. Allerdings seien die Bonner Leitlinien nicht verbindlich.

Herr Welters fügte dem hinzu, dass es in Europa immer weniger vergleichbare Firmen gäbe (in Deutschland nur noch eine Hand voll). Eine Verlagerung nach USA, Indien oder China sei festzustellen, da dort einfachere Voraussetzungen für den Markteintritt zu finden seien.

11.) Best Practices – Präsentation Weleda

Als nächstes wurden Erfahrungen der Firma Weleda zum Thema ABS durch Herrn Straub vorgestellt. Die vollständige Präsentation findet sich in Anhang X zu diesem Protokoll.
Herr Straub gab eine kurze Vorstellung der Weleda Gruppe und der Weleda Naturals. Weleda stelle ca. 1400 Arzneimittel (zumeist nicht verschreibungspflichtig) sowie Naturkosmetika her. Dabei nehme die Naturkosmetik einen immer größeren Anteil am Gesamtumsatz ein. 

Er stellte sodann die Philosophie der Weleda Rohstoffprojekte vor, die unter anderem auf Fair Trade und Vorteilsausgleich, langfristiger Zusammenarbeit und Beratung zur Sicherstellung stetiger Lernprozesse, etc. aufbauen. Die Weleda Philosophie veranschaulichte Herr Straub am Beispiel des Rohstoffes Strophantus Kombe, der im tropischen/sub-tropischen Bereich Afrikas wächst. Ein dies bezügliches Wildsammlungsprojekt strebt die Erhaltung der Wälder an, beauftragt heimische Sammler, stellt deren Ausbildung sicher und unterstützt den Aufbau einer Baumschule. Herr Straub erklärte sodann, dass diese Erfahrungen bei der Entwicklung von monetärem und nicht-monetärem Benefit-Sharing hilfreich sein könnten.
Im Anschluss an die Präsentation lobte Frau Breier das Wildsammlungsprojekt als gutes Beispiel zur Veranschaulichung der Verbindungen zwischen Benefit-Sharing und dem Erhalt der Biodiversität.
12.) Best Practices – Präsentation Kräuter Mix GmbH

In der letzten Präsentation des Tages erläuterte Frau Torres-Londono die ABS Erfahrungen der Firma Kräuter Mix GmbH. Die vollständige Präsentation findet sich in Anhang XI zu diesem Protokoll.
Nach einer kurzen Vorstellung der Kräuter Mix GmbH als Lieferant der Pharma- und Lebensmittelindustrie, stellte Frau Torres-Londono das Beispiel einer Public Private Partnership Maßnahme in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für technische Zusammenarbeit (GTZ) in Albanien vor. Ziel des Projektes sei es, Arzneimittelpflanzen in Konformität mit den GACP-Richtlinien (Good Agricultural and Collection Practices) (WHO 2003, EMEA 2006) zu erzeugen. Frau Torres-Londono erklärte die vorgesehenen Verbesserungsmaßnahmen entlang der Lieferkette, eine Reihe von Begleitmaßnahmen zum Projekt, sowie die wichtigsten Erkenntnisse des Projektes. Dabei hob sie verschiedene Hindernisse für eine kontrollierte Wildsammlung hevor, insbesondere die fehlende Klarheit und Transparenz bezüglich bestehender Pflanzennutzungsrechte in der Region.
Zum Abschluss präsentierte Frau Torres-Londono den Vorschlag, eine jedem zugängliche Datenbank zu entwickeln, in der jedes Land in einfacher Form die gesetzlichen Anforderungen betreffend der Wildsammlung darstellen könne.
Frau Breier wies darauf hin, dass Frau Torres-Londono einen wichtigen Bereich der Verhandlungen des internationalen ABS Regimes angesprochen habe, nämlich Capacity Building.

13.) Diskussion
Aufgrund der bereits fortgeschrittenen Zeit wurde entschieden, die Diskussion der Sichtweisen verschiedener Sektoren kurz zu fassen. 

Frau Fritze von DSMZ merkte an, dass eine ISO Zertifizierung grundsätzlich möglich sei. Die DSMZ sei bereits zertifiziert. Es gäbe zudem OECD Best Practice Guidelines, die CBD Fragen mit behandelten.

Herr Begemann vom Bundesamt für Landwirtschaft und Ernährung fügte dem hinzu, dass der Kern der Zertifizierung nichts mit ABS zu tun habe, sondern lediglich Transparenz in Prozesse bringen könne.
Es gab keine weiteren Anmerkungen seitens der Teilnehmer.
14.) Zusammenfassung und Ende der Veranstaltung 
Zum Abschluss der Veranstaltung fasste Frau Breier nochmals die wichtigsten Punkte des dritten Runden Tisches zusammen. Sie erinnerte an das Update zum internationalen Verhandlungsstand, die Themen der achten ABS Arbeitsgruppe, sowie die Darstellung der EU Positionen. Frau Breier hob zudem hervor, dass die Beiträge der verschiedenen Nutzer eine gewisse Zufriedenheit mit der EU Position belegen würden. Dennoch stellte sie klar, dass noch einige Positionen weiter entwickelt werden müssten.

Frau Breier versprach den Teilnehmern, Information über die Ergebnisse der achten ABS Arbeitsgruppe zeitnah zu übermitteln, um die weitere Unterrichtung sicher zu stellen. Sie erklärte, dass das BMU jeder Zeit bereit sei, bilateral Frage und Antwort zu stehen. Ein vierter Runder Tisch sei eventuell geplant. Entsprechende Informationen würden zeitnah mitgeteilt.

Frau Breier verabschiedete sodann die Teilnehmer und wünschte eine gute Heimreise.
Ende der Sitzung!

Anhang I: Teilnehmerliste

	Institution
	Name der Teilnehmer

	Verbände
	

	Verband Forschender Arzneimittelhersteller (VFA)
	Herr Harald Zimmer

	Internationale Handelskammer ICC Deutschland
	Frau Katrin Reiser

	Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH)
	Frau Barbara Steinhoff

	Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter e.V. (BDP)
	Herr Carl Bulich

	CIOPORA Deutschland 
	Frau Birte Lorenzen

Herr Jürgen Grunewaldt

	ZDS – Zentralverband deutscher Schweineproduzenten
	Frau Bianca Lind

	DGfZ – Deutsche Gesellschaft für Züchtungskunde
	Frau Bianca Lind

	Unternehmen
	

	BASF Plant Science Company GmbH
	Herr Roland Holz

	Weleda AG, Schwäbisch Gmünd
	Herr Michael Straub

	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
	Herr Mark Brönstrup

	KWS Lochow GmbH
	Herr Reinhard von Broock

	    Deutsche Sammlung von Mikroorganismen u. Zellkulturen
	Frau Dagmar Fritze

	Intermed Discovery GmbH
	Herr W. van den Kerckhoff

	Phytowelt Green Technologies GmbH
	Herr Peter Welters

	Kräutermix GmbH
	Frau Paula Torres-Londono Frau Carolin Geißel

	Heel Biologische Heilmittel GmbH
	Frau Martina Seyi

	Ministerien
	

	BMELV
	Frau Edelgard von Houwald

Herr Jan-Hendrik Schneider



	BMWi
	Frau Susanne Flechsig

	BMBF
	Frau Marina Pauli

	BMG
	Herr Brandt

	BMZ
	Frau Dagmar Krenz

	BMU
	Frau Elsa Nickel

Frau Nicola Breier

Herr Marc Auer

	BfN
	Frau Ute Feit

	BLE
	Herr F. Begemann

	Sonstige


	

	UNEP/CBD Sekretariat
	Frau Susanne Heitmüller

	European Commission (DG Environment)
	Herr Matthias Buck

	Universität Bonn 
	Frau Sabine Täuber

	IUCN – Environmental Law Centre (Rapporteur)
	Herr Thomas Greiber
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